
Änderungstarifvertrag Nr. 1 
vom 1. August 2006 zum  

Tarifvertrag für Auszubildende  
des öffentlichen Dienstes (TVAöD) 

- Besonderer Teil Pflege - 

vom 13. September 2005 

(in der Fassung vom 24. November 2005) 
 

 
Zwischen 

 
der Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das Bundesministerium des Innern, 
 
und 
 
der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, 
vertreten durch den Vorstand, 
 

einerseits 
 

und 
 
 
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), 
vertreten durch den Bundesvorstand,  
 
diese zugleich handelnd für  
- Gewerkschaft der Polizei, 
- Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, 
- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 

andererseits 
 
 
 
 
 
wird Folgendes vereinbart: 
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§ 1 
 
Der Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer 
Teil Pflege - vom 13. September 2005, in der Fassung vom 24. November 2005, wird 
wie folgt geändert: 
 
1. § 8 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte  

„im ersten Ausbildungsjahr  729,06 Euro, 

im zweiten Ausbildungsjahr 788,57 Euro, 

im dritten Ausbildungsjahr  884,44 Euro.“ 

durch die Worte 

„im ersten Ausbildungsjahr  737,00 Euro, 

im zweiten Ausbildungsjahr 797,00 Euro, 

im dritten Ausbildungsjahr  896,00 Euro.“ 

ersetzt. 
 

b) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte  

„im ersten Ausbildungsjahr  674,38 Euro, 

im zweiten Ausbildungsjahr 729,43 Euro, 

im dritten Ausbildungsjahr  818,11 Euro.“ 

durch die Worte 

„im ersten Ausbildungsjahr  681,73 Euro, 

im zweiten Ausbildungsjahr 737,23 Euro, 

im dritten Ausbildungsjahr  828,80 Euro.“ 

ersetzt. 
 
c) Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

 „3Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt im Bereich der 
Mitgliedverbände der VKA für Schülerinnen/ Schüler in der 
Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege, für die die 
Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, 

 
   a) ab 1. Juli 2006 

im ersten Ausbildungsjahr   696,25 Euro, 

im zweiten Ausbildungsjahr 753,08 Euro, 

im dritten Ausbildungsjahr  844,64 Euro, 
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b) ab 1. Januar 2007 

 im ersten Ausbildungsjahr   703,84 Euro, 

 im zweiten Ausbildungsjahr 761,14 Euro, 

 im dritten Ausbildungsjahr  855,68 Euro, 
 
  c) ab 1. Juli 2007 

 im ersten Ausbildungsjahr   714,89 Euro, 

 im zweiten Ausbildungsjahr 773,09 Euro, 

 im dritten Ausbildungsjahr  869,12 Euro.“ 
 
2. Nach § 8 wird folgender § 8b eingefügt: 
 

„§ 8b 

Sonstige Entgeltregelungen 

 
(1) Auszubildende erhalten unter denselben Voraussetzungen wie die beim 

Ausbildenden Beschäftigten im Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 1 TVöD  
75 v.H. der Zulagenbeträge gemäß § 8 Abs. 5 und 6 TVöD.  

 
(2) Soweit Beschäftigten im Sinne von § 38 Abs. 5 Satz 1 TVöD gemäß 

§ 17 Abs. 1 TVÜ-Bund bzw. § 17 Abs. 1 TVÜ-VKA in Verbindung mit 
der Protokollerklärung Nr. 1 zu Abschnitt A der Anlage 1b zum BAT 
oder gemäß § 19 Abs. 5 Satz 2 TVöD bzw. § 23 Abs. 1 TVÜ-VKA in 
Verbindung mit § 33 Abs. 1 Buchst. c und Abs. 6 BAT/BAT-O eine 
Zulage zusteht, erhalten Auszubildende unter denselben 
Voraussetzungen 50 v.H. des entsprechenden Zulagenbetrages. 

 
(3) 1Falls im Bereich der Mitgliedverbände der VKA im Rahmen des 

Ausbildungsvertrages eine Vereinbarung über die Gewährung einer 
Personalunterkunft getroffen wird, ist dies in einer gesondert kündbaren 
Nebenabrede (§ 2 Abs. 2) festzulegen. 2Der Wert der 
Personalunterkunft wird im Bereich der Mitgliedverbände der VKA im 
Tarifgebiet West nach dem Tarifvertrag über die Bewertung der 
Personalunterkünfte für Angestellte vom 16. März 1974 in der jeweils 
geltenden Fassung auf das Ausbildungsentgelt mit der Maßgabe 
angerechnet, dass der nach § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 des genannten 
Tarifvertrages maßgebende Quadratmetersatz um 15 v.H. zu kürzen 
ist. 

 
(4) 1Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 gelten für Schülerinnen/ Schüler 

in der Altenpflege, deren Ausbildungsverhältnis vor dem 1. Oktober 
2005 begonnen hat, die jeweiligen einzelvertraglichen Vereinbarungen. 
2Soweit Ausbildende von Schülerinnen/ Schülern in der Altenpflege bis 
zum 30. September 2005 sonstige Entgeltbestandteile nicht oder in 
geringerer Höhe als gemäß den Absätzen 1 bis 3 gezahlt haben, finden 
die Absätze 1 bis 3 bei Ausbildungsverhältnissen, die nach dem 30. 
September 2005 begonnen haben bzw. beginnen, spätestens ab 1. 
Januar 2008 Anwendung. 
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3. Nach § 11 wird folgender § 14 eingefügt:  
 

„§ 14 
Jahressonderzahlung 

 
(1a)1Auszubildende im Bereich des Bundes, die am 1. Dezember in einem 

Ausbildungsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 
2Diese beträgt bei Auszubildenden, für die die Regelungen des Tarifgebiets West 
Anwendung finden 90 v. H., bei den , für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost 
Anwendung finden, 67,5 v. H. des den Auszubildenden für November 
zustehenden Ausbildungsentgelts (§ 8). 

 
(1b)1Auszubildende im Bereich der Mitgliedverbände der VKA, die am 1. Dezember 

in einem Ausbildungsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine 
Jahressonderzahlung. 2Die Jahressonderzahlung beträgt bei Auszubildenden, für 
die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, 90 v. H.,  bei den  
Auszubildenden, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, 
67,5 v. H. des den Auszubildenden in den Kalendermonaten August, September 
und Oktober durchschnittlich gezahlten Entgelts (Ausbildungsentgelt, in 
Monatsbeträgen gezahlte Zulagen und unständige Entgeltbestandteile gemäß 
§ 8a und § 8b, soweit diese nicht gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 TVöD von der 
Bemessung ausgenommen sind). 3Bei Auszubildenden, deren 
Ausbildungsverhältnis nach dem 31. Oktober begonnen hat, tritt an die Stelle des 
Bemessungszeitraums nach Satz 2 der erste volle Kalendermonat.  

 
(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem 

Auszubildende keinen Anspruch auf Ausbildungsentgelt (§ 8), Fortzahlung des 
Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 9) oder im Krankheitsfall (§ 12) 
haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Auszubildende 
wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des 
Mutterschutzgesetzes kein Ausbildungsentgelt erhalten haben. 3Die 
Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate der Inanspruchnahme der 
Elternzeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz bis zum Ende des 
Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der 
Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat. 

 
(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem für November zustehenden 

Ausbildungsentgelt ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu 
einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.  

 
(4) Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem 

Ausbildenden in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und am 1. Dezember 
noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit der anteiligen 
Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige 
Jahressonderzahlung aus dem Ausbildungsverhältnis.  

 
(5) Für die Jahre 2005 und 2006 gelten die in Anlage 1 aufgeführten 

Übergangsregelungen.“ 
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§ 2 
 
(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. August 2006 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 

treten § 1 Nr. 1 Buchst. a und b am 1. Januar 2007 in Kraft. 
 
(2) 1Soweit bei im Bereich der Mitgliedverbände der VKA abgeschlossenen 

Sanierungs- und Notlagentarifverträgen sowie Tarifverträgen zur 
Zukunftssicherung und anderweitigen Tarifverträgen zur 
Beschäftigungssicherung, einschließlich Tarifverträge nach dem TVsA, 
Auszubildende in deren Geltungsbereich einbezogen sind, treten die 
Regelungen dieses Tarifvertrages erst mit Ablauf der zum Zeitpunkt des 
Abschlusses des jeweiligen Tarifvertrages geltenden Laufzeit bzw. im Falle 
einer Kündigung des jeweiligen Tarifvertrages mit Ablauf der Kündigungsfrist in 
Kraft; bis zu diesem Zeitpunkt finden die bisherigen Regelungen Anwendung. 
2Die Tarifvertragsparteien können durch landesbezirklichen Tarifvertrag ein 
früheres In-Kraft-Treten der Regelungen dieses Tarifvertrages ganz oder 
teilweise vereinbaren. 

 
 

Berlin/ Frankfurt am Main, den 1. August 2006 
 

 
 

Für die 
Bundesrepublik Deutschland: 

Der Bundesminister des Innern 
In Vertretung 

 
 
 
 
 
 

Für die 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände: 

Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 

Für die 
ver.di - Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft: 

Der Bundesvorstand 
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Niederschriftserklärung zu § 10a TVAöD - Besonderer Teil Pflege - : 

 

Die Fahrtkosten für Familienheimfahrten umfassen die Kosten für die Hin- und 
Rückfahrt. 

 


